
Das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9N – Dreiort befindet sich zurzeit in der 
Phase der Vorplanung. 
Es soll ein vereinfachtes Änderungsverfahren nach § 13 Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt 
werden. Die Änderung bezieht sich auf das Flurstück neben dem jetzigen NETTO-Markt 
(ehemals Kölner Str. 308). Hier sollen die Baugrenzen so verschoben werden, dass sich das neue 
Gebäude innerhalb dieser befindet. 
 


